
Neufassung der Satzung über die Erhebung der Hundesteuer im Gebiet der Stadt Annaburg 

(in der Fassung der 2. Änderungssatzung vom 21.11.2016) 

 

 

ausgefüllt zurück an: 

 

Stadt Annaburg 

Kämmerei 

Torgauer Str. 52 

06925 Annaburg 

 

 

 

Ich/Wir stelle(n) den oben genannten Antrag 

 

für das Halten des Hundes:          

Personenkonto der Stadt Annaburg:         

 

die Hundesteuer am 01. Juli in einem Jahresbeitrag zu entrichten. 

Dies soll ab 

(  ) dem nächsten Jahr 

(  ) dem Jahr   

gelten. 

 

             

(Ort, Datum)             (Unterschrift des Steuerschuldners) 
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Antrag auf Änderung des Fälligkeitsdatums der Hundesteuer 

auf den 1. Juli als Jahreszahler nach § 5 Abs. 2 Satz 3 

Hundesteuersatzung 


